
TAZ Helbe-Wipper 

Alexander-Puschkin-Promenade 27 

99706 Sondershausen 

 

Übersicht Trinkwassergebühren, Hausanschlusskosten  

gemäß der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung  

-   Stand: ab 1. 1. 2022   - 
 

1.) Grundgebühr, berechnet nach der Nenngröße/dem Dauerdurchfluss des  

verwendeten Wasserzählers (§ 3 GS-WBS) 

 

Zählergröße  

€/Jahr 

 
mit einem Nenndurchfluss (Qn)  

m³/h 

mit einem Dauerdurchfluss (Q3)  

m³/h 

 

bis Qn 2,5 

 

bis Q3  4 

 

203,30   €/Jahr 

 

bis Qn 6,0 

 

bis Q3  10 

 

975,84   €/Jahr 

 

bis Qn 10,0 

 

bis Q3  16 

 

1.626,40  €/Jahr 

 

bis Qn 15,0 

 

bis Q3  25 

 

2.439,60  €/Jahr 

 

bis Qn 25,0 

 

bis Q3  40 

 

4.066,00  €/Jahr 

 

bis Qn 40,0 

 

bis Q3  63 

 

6.505,60  €/Jahr 

 

2.) Verbrauchsgebühr 

inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 4 Abs. 3 GS-WBS)      

    

 
Abrechnungszeitraum  

ab 4.5.2022 

Abrechnungszeitraum 

1.1. - 3.5.2022 

Gebühr je m³ entnommenen Wassers in 

€/m³ 

 

2,09 

 

2,07 

 

3.)  Messgebühr Vorkassezähler (fällt zusätzlich zur Grundgebühr an)  

        inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 3 Abs. 3 GS – WBS) 

           

mit einem Nenndurchfluss (Qn) 

m³/h 

 

bis Qn 2,5 

mit einem Dauerdurchfluss (Q3) 

m³/h 

 

bis Q3  4 

 

 

160,50 € / Jahr 

 

       4.)  Grundgebühr Zweitwasserzähler  

              inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 3 Abs. 4 GS-WBS) 

 

mit einem Nenndurchfluss (Qn)  

m³/h 

bis Qn 2,5 

mit einem Dauerdurchfluss (Q3)  

m³/h 

bis Q3  4 

 

9,94 € / Jahr 



 

 

       5.)    Hausanschlusskosten  (auf  Privatgrundstücken) 

                - für die Herstellung etc. des Anschlusses bis DN 50 

 

 a)   Grundpauschalen für die Herstellung von Anschlussleitungen Wasser (= AW) 

       (incl. Inbetriebnahme) sowie für die Änderung oder  Erweiterung des Anschlusses  

       (DN u./o. Trasse u./o. Material)   -   Abrechnungszeitraum ab 11. 8.2022 

aa) Grundpauschale für die Errichtung Teil-HA unbefestigte 

Oberfläche, Tiefbau + Montage 

[€ / Stk.] 783,97 € 

 

bb) Grundpauschale für die Errichtung Teil-HA befestigte  

Oberfläche, Tiefbau + Montage 

[€ / Stk.] 955,37 € 

 

cc) Grundpauschale Fertigstellung AW, 

nur Montage 

[€ / Stk.] 566,74 € 

 

dd) AW Montage – komplett, je angefangenen Meter* [€ / m] 148,85 € 

 

ee) AW – nur Montage, je angefangenen Meter*  

(Tiefbau als Eigenleistung) 

[€ / m] 40,83 € 

 

 

b) Pauschalen für die Inneninstallation 

aa) Installation im Haus bis Wasserzähler incl. Inbetriebnahme 

(umfasst 1 Verschraubung und max. 2 m Rohr) 

[€ / Stk.] 185,21 € 

 

bb) Mehraufwand – je Verschraubung [€ / Stk.] 65,45 € 

 

cc) Mehraufwand – je angefangenen Meter [€ / m] 40,83 € 

 

 

c) Pauschalen für Setzen und Anschluss Wasserzählerschächte 

     (EWE-Wasserzähler-Schacht für Qn 2,5, Tiefe bis 1,25 m) 

a) Setzen + Anschluss Wasserzählerschacht mit Tiefbau  

(incl. Zählerschacht) 

[€ / Stk.] 1.683,71 € 

 

b) Setzen + Anschluss Wasserzählerschacht ohne Tiefbau  

(incl. Zählerschacht) 

[€ / Stk.] 1.137,81 € 

 

c) Setzen + Anschluss Wasserzählerschacht mit Tiefbau  

(ohne Zählerschacht) 

[€ / Stk.] 877,80 € 

 

d) Setzen + Anschluss Wasserzählerschacht ohne Tiefbau  

(ohne Zählerschacht) 

[€ / Stk.] 331,91 € 

 

 

* Länge – gemessen ab Grundstücksgrenze bis Bauwerksaußenkante Einbindestelle 

 

1. Die Aufwendungen für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-

änderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung des Teils des Grundstücksan-

schlusses  über DN 50, der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befindet, sind dem 

Zweckverband nach tatsächlichem Aufwand zu erstatten. 

 


